
Fre ie und Hansestadt  Hamburg
B e z i r k s a m t  H a m b u r g - N o r d

Öffnungszeiten des Foyers:
Mo 8:00-15:00
Di 8:00-12:00
Do 8:00-16:00
Fr 8:00-12:00
Beratungstermine nach Vereinbarung

Öffentliche Verkehrsmittel:
Kellinghusenstraße U1, U3
Tarpenbekstraße Bus 22, 39
Julius-Reincke-Stieg Bus 20, 25

Verfahren Vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 61 HBauO
Bezug
Eingang 22.11.2022
  
Grundstück  
Belegenheit

Erweiterung der vorhandenen DG-Wohnung

GENEHMIGUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach § 72 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) in der geltenden Fassung wird 
unbeschadet der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das oben beschriebene Vorhaben 
auszuführen.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Genehmigung nicht die gegebenenfalls notwendige 
Einholung anderer öffentlich - rechtlicher Zulassungsentscheidungen ersetzt.

Dieser Bescheid gilt nach § 58 Absatz 2 HBauO auch für und gegen die Rechtsnachfolgerin 
oder den Rechtsnachfolger.

Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und 
Umwelt
Bauprüfung
Bauprüfung Groß Borstel-Alsterdorf- Ohlsdorf-
Flughafen - WBZ24
Kümmellstraße 6
20249 Hamburg

Telefon 040 42804-6810
Telefax 040 42790-4848
E-Mail wbz@hamburg-nord.hamburg.de

GZ.: N-WBZ-100022-2022
Hamburg, 3. Februar 2023

Bezirksamt Hamburg-Nord - Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen 
und Umwelt - 20249 Hamburg
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Die bauordnungsrechtliche Genehmigung erlischt nach § 73 Absatz 1 HBauO, wenn innerhalb 
von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Vorhabens nicht begonnen oder 
die Ausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist.

Sie kann auf schriftlichen Antrag nach § 73 Absatz 3 HBauO jeweils um bis zu einem Jahr 
verlängert werden.

Planungsrechtliche Grundlagen

Bebauungsplan Alsterdorf 8
mit den Festsetzungen: WA zwingend III g; vordere Baulinie; hintere Baugrenze

Ausführungsgrundlagen

Bestandteil des Bescheides

die Vorlagen Nummer

- 0009 Feuerwehraufstellfl. / Baumbestandsplan [Feuerwehraufstellfl. / Baumbestandsplan.pdf]
- 0010 Grundriss DG / Schnitt A-A [Grundriss DG / Schnitt A-A.pdf]
- 0011 Gartenansicht / Straßenansicht [Gartenansicht / Straßenansicht.pdf]

Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich.
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten.

Erteilte Befreiungen, Abweichungen, Ausnahmen

1. bauordnungsrechtliche Abweichungen nach § 69 HBauO 

1.1 Nichtherstellen der Feuerwiderstandsklasse REI 90 von unten nach oben für die 
oberste Geschossdecke gem. § 29 Abs. 1 HBauO

Begründung

Die Abweichung ist genehmigungsfähig. Die bestehende Holzbalkendecke soll 
entgegen § 29 Abs. 1 HBauO nicht von oben nach unten in REI 90 hergestellt 
werden. Die Abweichung soll gemäß Bauprüfdienst Brandschutztechnische 
Auslegungen unter der Einhaltung der nachfolgenden Kompensationsmaßnahmen 
ausgeführt werden, dies ist gleichzeitig die Bedingung zur Erteilung der 
Abweichung.

Bedingung

Variante 1:
13 mm Spanplatten bzw. 21 mm gespundete Schalung und 15 mm nichtbrennbare 
Dämm-stoffe aus Mineralfasern mit einem Schmelzpunkt = 1000 °C und 20 mm 
Estrich bzw. nicht-brennbare Trockenestrichplatten (mind. Klasse A2) oder
Variante 2:
13 mm Spanplatten bzw. 21 mm gespundete Schalung und 30 mm Estrich bzw. 
nichtbrenn-bare Trockenestrichplatten (mind. Klasse A2)
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Aufschiebende Bedingung

2. Von der Genehmigung darf erst Gebrauch gemacht werden, wenn

2.1 vom Antragsteller eine Verpflichtungserklärung zur Kostenübernahme für die 
erstmalige Schnittmaßnahme sowie für wiederkehrende Schnittmaßnahmen an den 
Straßenbäumen vorgelegt wurde.

Zuständige Dienststelle: Bezirksamt Hamburg-Nord, Management des öffentlichen 
Raumes, Fachbereich Stadtgrün

Nach Vorlage der Kostenübernahmeerklärung sowie einer Terminabstimmung 
werden die Rückschnittmaßnahmen an dem Straßenbaum / den Straßenbäumen zu 
Lasten des Antragstellers im Genehmigungszeitraum vom 01.10. bis 28.02. durch 
den Fachbereich Stadtgrün veranlasst.

Diese Nebenbestimmungen verlängern nicht die Geltungsdauer der Genehmigung nach § 73 
Absatz 1 HBauO.

Genehmigungseinschränkungen (aufschiebende Bedingung)

3. Mit den entsprechenden Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn über folgende 
Prüfgegenstände ein Ergänzungsbescheid erteilt worden ist:

3.1 Standsicherheit 
Hierfür ist der erforderliche Nachweis gemäß § 14 der Bauvorlagenverordnung in 
der geltenden Fassung (BauVorlVO) zur Prüfung nachzureichen.

3.2 Nachweis des Wärmeschutzes und der Energieeinsparung 
Hierfür sind die erforderlichen Bauvorlagen gemäß § 16 der Bauvorlagenverordnung 
in der geltenden Fassung (BauVorlVO) zur Prüfung nachzureichen.

Diese Einschränkungen verlängern nicht die Geltungsdauer der Genehmigung nach § 73 
Absatz 1 HBauO.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO).

Der Bescheid umfasst auch die

Anlage - bauordnungsrechtliche Auflagen und Hinweise

Gebühr

Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid.

Weitere Anlagen

Formblatt - Mitteilung über die Innutzungsnahme
Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG
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Anlage

STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG

Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13 HmbTG). 
Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument entfernt.
 
Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt:
 
Art der Baumaßnahme: Änderung
Art der beantragten Anlage: Gebäudeklasse 4
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Reines Wohngebäude 
Zahl der Vollgeschosse:  Vollgeschoss(e)


